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«Baurer oon 63 Bp., für fpanblanger 47 «Hp. unb für
bie «Pftafterträger 38 Bp. HaS ©inigungSamt oeranlafcte
eingetienbe ftatiftifdje ©rbebungen über ben <3tanb ber
Söhne biefer Bauarbeiter. Hiefe ergab einen jetfr be»
ftebenben HurcbfcbnittStobn für «Jftaurer non 61,65 «Hp.,
für fpanblanger 45,43 «Hp. unb für plafterträger 39,35
happen. ©eftübt auf tiefe Gerbebungen fdjlug bas
ftänbige SHitglieb ber Unternehmer im ©inigungSamt
nor, einen HurdjfcbnittSlobn 'unb einen «Binbeftlobn feft=
äufe^en. @r proponierte für «Bautet 57 Bp. 3Rinbeft»
unb 64 «Hp. ®urd)fcbnitt§Iobn, für tie |>anblanger 44
besrn. 48

_

«ftp., für bie «Pftafterträger 38 bejro. 41 «ftp.
HaS ©inigungSamt entf'ct)ieb bann folgenbermafjen : 58
bejro. 64 «ftp. für Sftaurer, 45 bejm. 48 Bp. für fpanb»
langer unb 36 besro. 40 «ftp. für «Pftafterträger. Hie
ülnfütje ber erften beiben ©ruppen erfolgten bureb ©tic£)=
entfdbeib beS DbmannS, $ertn Oberricbter gröblich.
Hiefer ©ntfebeib bat aber nur ben ©baratter eineë Bot»
fdE>tage§ pbanben ber beibfeitigen Drganifationen, bie
fid) nun barüber aussprechen baben. Her Sarif foil
Sinei gab« dauern,

BunöeSgertdjt. ©erüfteinfturs unb Selbftocrfdjul*
ben. Beitn Bau ber Bobenfee=Hoggenbutgbabtt batte fiel)
feinerjeit ein tlnfatl ereignet, mit bem ficE) in einer feiner
lebten ©jungen baS BunbeSgericl)tsu befcE)äftigen batte.

Hie Sinie überbrüeft in ber ©emeinbe Sidjtenfteig
bie Hbur unb bie genannte ©emeinbe benübte ben Bau
ber ©ifenbabnbrüdte, um gleichseitig neben biefer eine
«Pafferetle für gufjgänger erftetten ju laffen ; beibe Brill»
ten mürben ber gleichen Unternebmerftrma sum Bau über»

tragen, ©in Arbeiter, BamenS K., ber am ©itterroer!
ber gufjgängerbrücfe befd)äftigt mar, benübte nun btebei
ÖaS ©erüft, roelcbeS sum Bau be» ©ifenbabnöiabutteS
gebient batte unb an beffen Slbbrndj bereits gearbeitet
rourbe. ©teiebseitig befanben fieb noch smei .gimmerleute
auf bem ©erüft, benen einige non ber Brücte herab»
bängenbe ©eile im gälte ber ©efabr ermöglichen foltten,
fieb in Sicherheit su bringen. Pölich brach ber ©erüft»
bau sufammen, roobei K. unb ber eine ber Simmerleute
in bie SCiefe ftürgten, mäbrenb ber brüte Arbeiter recht»
Seitig ein ©eil ergreifen unb bie Brücte erreichen tonnte«
Ä. ftarb batb nach bem Unfall an ben erlittenen Ber»
lebungen unb feine pnterlaffenen machten gegen bie

BabngefeUfcbaft einen Itnfprud) auS ©ifenbabnbaftpfliçbt
geltenb, ben bie Betlagte jeboeb) beftritt, inbem fie fidt)

bauptfädjliöb auf ©elbftoerfcbulben beS ©etöteten berief.
HaS BesirtSgericbt Beutoggenburg fcbüt)te tiefen ©tanb»
punît ber Bahn, mäbrenb baS ft. gallifçbe KantonSge»
riebt bie Klage guthieß, mobei eS immerbin Btitoerfcbul»
ben beS 2lrbeiterS annahm unb bentgernäfj einen Slbftrid)
an ber ©ntfcbäbigungSfurnme machte. ©egen biefeS Urteil
mürbe non beiben «Parteien Berufung eingelegt.

HaS BunbeSgericljt but nun ber 2lnfcbauung ber Bor»
inftans sugeftimmt. ©S nahm sunächft an, bie Bettagte
behaupte mit Unrecht, bafj K. unerlaubter SBeife auf baS

gar nid)t für feine Arbeit beftimmte ©erüft gegangen fei
unb bamit auf eigene ©efabr gebanbelt habe. SIS Slrbeiter
ber girma, roelcbe beibe BrücEenbauten übernommen hatte,
babe fid) ber Berunglüctte oietmebr ohne meitereS für 6e»

redtigt halten bürfen, baS non feiner Irbeitgeberin er»

[teilte ©erüft su betreten, um fo mehr, als er biefeS an
ben norbergebenben Hägen ebenfalls benübt habe, ohne

meggemiefen su metben. SBenn ihn aud) am Hage beS

Unfalles ein bie 9lbbrucbarbeiten leitenber Borarbeiter
auf bie ©efabr aufmertfam gemacht hübe, fo hätten boef)

beffen Bßorte bloß bie Bebeutung einer Sftabnung, nicht
aber bie eines BerboteS gehabt, ©in ©elbftnerfcbulben
beS St. tonne auch nicht barauS hergeleitet roerben, bafj
biefer bie ihm brobenbe ©efabr gefannt habe. SUlerbmgS
fei bas ©erüft fc£)on im Abbruch begriffen gemefen, bod)

fei fein ©inftufs gans unermartet unb mit unoorberge»
[ebener ©cbnelligteit erfolgt, fo bafj auch bie mit bem
Stbbrucb befd)äftigten Slrbeiter baoon überrafd)t gemefen
feien. Her gufammenfturs merbe benn auch nidt)t ben
fortfd)rèitenben 3lbbruch§arbeiten sugèfcbrieben, fonbern
bem Umfianb, ; bafj baS .ßolg oerfault gemefen fei. St.,
ber blofj mit bem normalen Berlauf beS ©erüftabbrudieS
gerechnet habe, tönne baber nidjt an eine unmittelbar
beoorftebenbe ©efabr gebaut haben. SlnbrerfeitS liege
immerbin ein gemiffeS Üftitoerfcbulben beS Berunglüdten
barin, bafj er froh ber ihm erteilten Söarnung baS ©e»

rüft betreten babe. ®aS ©erid^t gelangte baber sur 3lb»

meifung ber Berufung beiber «Parteien unb sur Beftäti»
gung beS UrteifeS ber Borinftans.

Hie ©eneraluerfammlung ber Stiftenfabrit uttb
©ägeroert 21.»®. Sug-Seutcntljal oom 23. gebruar ge=

nebmigte folgenbe 2lnträge DeS BermaltungSrateS besüg»
lieb bet Bermertung beS «ftutjenfalboS oon gr. 40,521.10:
1. SluSsabtung einer Hioibenbe oon''572% ober gr. 27.50
auf eine Slttie, gleid) gr. 33,000 ; 2. ffumenbung beS

oerbleibenben iftefieS oon gr. 7521.10 bem BermaltungS»
rate sur gutfinbenben gefcbäftlicben Bermenbung besro.

Uebertragung auf neue [Rechnung.

Manufacture de Caisses (Stiftenfaörü) inIRofbe,
Stanton äöaabt. Sftit einem 2lttientapital oon 500,000
gr. bat fid) in Boche eine ©efetlfcßaft tonftituiert, melcbe

mit@ifen befcblagene Siften (en bois armé) nach
einem fcbmeiserifdpamerifanifd)en Berfabren fabrisieren
mill, ©in für bie gabritation geeignetes gabritgebäube
ift bereits angetauft, ßerr ©rnft «Perret, Bantier, in
Sftontreuj, ift als «Präfibent beS BermaltungSrateS ge»

roäblt morben.

Slapitalanlage unb BermögenSoermaltung. Bon Hr.
©eorg Dbft. Berlag: Start ©rnft «poefd)el. Seipsig
1911. «P^ l'art, gr. 1.65.

Um bie Bielfeitigteit beS tteinen empfeljlenSmerten
BuöbeS su seigen, ermähnen mir folgenbe Kapitel : fpqpo»
tbeten, Hepofitengelber, BentenbauS, ©efdjäftSbeteiligung,
SebenS» unb Bentenoerficberung, (Sicherheit unb ©rböbung
ber Kapitalanlage, ©ffettengattungen, ©rroerb unb Stuf»

bemabrung oon ©[fetten, ber KurSsettel, Scbecfoertebr,
baS Kontotorrent, pnSberecbnung. Her «Berfaffer oer»

fteßt «Praxis unb Hbeorie lehrreich barsuftellen unb nüb»

lieb su oerbinben.
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Vollkommenster, einfachster und
praktischer Motor der Gegenwart.

Keine Schnelläufer
deshalb nicht zu vergleichen
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Magnetzündung, Kugelregulator, Autom. Schmierung,
— Ausführlicher Katalog gratis. —

EMIL BÖHNY
Waisenbausquai 7, beim Bahnhof 3ürich. 1940
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Maurer von 63 Rp., für Handlanger 47 Rp. und für
die Pflasterträger 38 Rp. Das Einigungsamt veranlaßte
eingehende statistische Erhebungen über den Stand der
Löhne dieser Bauarbeiter. Diese ergab einen jetzt be-
stehenden Durch schnittslohn für Maurer von 61,65 Rp.,
für Handlanger 45,43 Rp. und für Pflafterträger 39,35
Rappen. Gestützt auf diese Erhebungen schlug das
ständige Mitglied der Unternehmer im Einigungsamt
vor, einen Durchschnittslohn 'und einen Mindestlohn fest-
zusetzen. Er proponierte für Maurer 57 Rp. Mindest-
und 64 Rp. Durchschnittslohn, für die Handlanger 44
bezw. 48 Rp., für die Pflasterträger 38 bezw. 41 Rp.
Das Einigungsamt entschied dann folgendermaßen: 58
bezw. 64 Rp. für Maurer, 45 bezw. 48 Rp. für Hand-
langer und 36 bezw. 40 Rp. für Pflasterträger. Die
Ansätze der ersten beiden Gruppen erfolgten durch Stich-
entscheid des Obmanns, Herrn Oberrichter Fröhlich.
Dieser Entscheid hat aber nur den Charakter eines Vor-
schlages zuhanden der beidseitigen Organisationen, die
sich nun darüber auszusprechen haben. Der Tarif soll
zwei Jahre dauern.

Bundesgericht. Gerusteinsturz und Selbstverschul-
den. Beim Bau der Bodensee-Toggenburgbahn hatte sich
seinerzeit ein Unfall ereignet, mit dem sich in einer seiner
letzten Sitzungen das Bundesgericht zu beschäftigen Hatte.

Die Linie überbrückt in der Gemeinde Lichtensteig
die Thur und die genannte Gemeinde benützte den Bau
der Eisenbahnbrücke, um gleichzeitig neben dieser eine
Passerelle für Fußgänger erstellen zu lassen; beide Brük-
ken wurden der gleichen Unternehmerfirma zum Bau über-
tragen. Ein Arbeiter, Namens K., der am Gitterwerk
der Fußgängerbrücke beschäftigt war, benützte nun hiebei
das Gerüst, welches zum Bau des Eisenbahnviaduktes
gedient hatte und an dessen Abbruch bereits gearbeitet
wurde. Gleichzeitig befanden sich noch zwei Zimmerleute
auf dem Gerüst, denen einige von der Brücke herab-
hängende Seile im Falle der Gefahr ermöglichen sollten,
sich in Sicherheit zu bringen. Plötzlich brach der Gerüst-
bau zusammen, wobei K. und der eine der Zimmerleute
in die Tiefe stürzten, während der dritte Arbeiter recht-
zeitig ein Seil ergreifen und die Brücke erreichen konnte.
K. starb bald nach dem Unfall an den erlittenen Ver-
lètzungen und seine Hinterlassenen machten gegen die

Bahngesellschaft einen Anspruch aus Eisenbahnhaftpflicht
geltend, den die Beklagte jedoch bestritt, indem sie sich

hauptsächlich auf Selbstverschulden des Getöteten berief.
Das Bezirksgericht Neutoggenburg schützte diesen Stand-
Punkt der Bahn, während das st. gallische Kantonsge-
richt die Klage guthieß, wobei es immerhin Mitverschul-
den des Arbeiters annahm und demgemäß einen Abstrich
an der Entschädigungssumme machte. Gegen dieses Urteil
wurde von beiden Parteien Berufung eingelegt.

Das Bundesgericht hat nun der Anschauung der Vor-
instanz zugestimmt. Es nahm zunächst an, die Beklagte
behaupte mit Unrecht, daß K. unerlaubter Weise auf das

gar nicht für seine Arbeit bestimmte Gerüst gegangen sei

und damit auf eigene Gefahr gehandelt habe. Als Arbeiter
der Firma, welche beide Brückenbauten übernommen hatte,
habe sich der Verunglückte vielmehr ohne weiteres für be-

rechtigt halten dürfen, das von seiner Arbeitgeberin er-
stellte Gerüst zu betreten, um so mehr, als er dieses an
den vorhergehenden Tagen ebenfalls benützt habe, ohne

weggewiesen zu werden. Wenn ihn auch am Tage des

Unfalles ein die Abbrucharbeiten leitender Vorarbeiter
auf die Gefahr aufmerksam gemacht habe, so hätten doch

dessen Worte bloß die Bedeutung einer Mahnung, nicht
aber die eines Verbotes gehabt. Ein Selbstverschulden
des K. könne auch nicht daraus hergeleitet werden, daß

dieser die ihm drohende Gefahr gekannt habe. Allerdings
sei das Gerüst schon im Abbruch begriffen gewesen, doch

sei sein Einsturz ganz unerwartet und mit unvorherge-
sehener Schnelligkeit erfolgt, so daß auch die mit dem
Abbruch beschäftigten Arbeiter davon überrascht gewesen
seien. Der Zusammensturz werde denn auch nicht den
fortschreitenden Abbruchsarbeiten zugeschrieben, sondern
dem Umstand, daß das Holz verfault gewesen sei. K.,
der bloß mit dem normalen Verlauf des Gerüstabbruches
gerechnet habe, könne daher nicht an eine unmittelbar
bevorstehende Gefahr gedacht haben. Andrerseits liege
immerhin ein gewisses Mitverschulden des Verunglückten
darin, daß er trotz der ihm erteilten Warnung das Ge-
rüst betreten babe. Das Gericht gelangte daher zur Ab-
Weisung der Berufung beider Parteien und zur Bestäti-
gung des Urteiles der Vorinstanz.

Die Generalversammlung der Kistensavrik und
Sägewerk A.-G. Zug-Leukenthal vom 23. Februar ge-
nehmigte folgende Anträge des Verwaltungsrates bezüg-
lich der Verwertung des Nutzensaldos von Fr. 40,521.10:
1. Auszahlung einer Dividende von 5Vs°/° oder Fr. 27.50
auf eine Aktie, gleich Fr. 33,000 ; 2. Zuwendung des
verbleibenden Restes von Fr. 7521.10 dem Verwaltungs-
rate zur gutfindenden geschäftlichen Verwendung bezw.
Uebertragung auf neue Rechnung.

fiianutaeture âs Laisses (Kistenfabrik) in Roche,
Kanton Waadt. Mit einem Aktienkapital von 500,000
Fr. hat sich in Roche eine Gesellschaft konstituiert, welche
mit Eisen beschlagene Kisten (en bois arme) nach
einem schweizerisch-amerikanischen Verfahren fabrizieren
will. Ein für die Fabrikation geeignetes Fabrikgebäude
ist bereits angekauft. Herr Ernst Perret, Bankier, in
Montreux, ist als Präsident des Verwaltungsrates ge-

wählt worden.

Literatur.
Kapitalanlage und Vermögensverwaltung. Von Dr.

Georg Obst. Verlag: Karl Ernst Poeschel. Leipzig
1911. Preis kart. Fr. 1.65.

Um die Vielseitigkeit des kleinen empfehlenswerten
Buches zu zeigen, erwähnen wir folgende Kapitel: Hypo-
theken, Depositengelder, Rentenhaus, Geschäftsbeteiligung,
Lebens- und Rentenversicherung, Sicherheit und Erhöhung
der Kapitalanlage, Effektengattungen, Erwerb und Aus-
bewahrung von Effekten, der Kurszettel, Scheckverkehr,
das Kontokorrent, Zinsberechnung. Der Verfasser ver-
steht Praxis und Theorie lehrreich darzustellen und nütz-

lich zu verbinden.
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